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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

 

Jugend‐ und Spielerschutz von Spielhallen, Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 

und des Begleitkonzepts zur Glücksspielprävention und Beratung 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/731 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Inneres und Sport ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Tamara Zieschang  

Ministerin für Inneres und Sport  

 



Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung

Abgeordneter Sebastian Striegel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jugend- und Spielerschutz von Spielhallen, Umsetzung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 und des Begleitkonzepts zur 

Glücksspielprävention und Beratung

Kleine Anfrage - KA 8/731

Vorbemerkung des Anfragestellers:

Mit Kleiner Anfrage KA 8/73 (Drs. 8/111) vom 27. Juli 2021 zum Thema „Aufbau einer 

flächendeckenden Struktur zur Prävention von und Beratung bei Glücksspielsucht“ fragte 

ich nach Inkrafttreten des Staatsvertrags zur Neuregulierung des Glückspielwesens in 

Deutschland (Glückspielstaatsvertrag 2021 - GlüStV 2021) die Landesregierung bereits 

damals zu den Fortschritten hinsichtlich der Umsetzung des Begleitkonzepts, der für das 

Glückspielrecht bzw. die Suchtprävention zuständigen Ministerien, zur Verbesserung von 

Beratung und Flilfeleistungen für Personen mit problematischem oder pathologischem 

Glücksspielverhalten in Sachsen-Anhalt ab. Mit dieser Kleinen Anfrage soll die Umset­

zung zum jetzigen Zeitpunkt abgefragt werden, sowie die Fortschritte der neuen Gemein­

samen Glücksspielbehörde der Länder.

Mit der Antwort auf die Kleine Anfrage KA 8/390 (Drs. 8/766) wurde deutlich, dass eine 

Reihe an Spielhallen in Sachsen-Anhalt existieren, die grundsätzliche Mindestabstands­

regelungen unterschreiten. Die Mindestabstandsregeln dienen dem Jugend- und Spiel­

erschutz. Dies wirft Fragen hinsichtlich des Jugend- und Spielerschutzes in Sachsen- 

Anhalt insgesamt auf. Laut „Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogener Probleme in 

der Bevölkerung - Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2021“ der Universität Bremen und 

des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogen forschung (ISD) beträgt der Anteil der 

Personen mit einer Glücksspiel-Störung rund 2,3 % der Bevölkerung. Der hohe Anteil 

betroffener Spielerinnen an Glücksspielautomaten von 33,4 % und an riskanteren On- 

line-Glücksspielen 23,6 % zeigen die Brisanz des Themas.



Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

Vorbemerkung der Landesregierung:

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 12 wurden vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, 

Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt erstellt.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Angaben in den Antworten auf die Fragen 1 bis 

12 für die Jahre 2020 und 2021 nicht repräsentativ und nur bedingt belastbar. Im Rahmen 

der Abfrage im nachgeordneten Bereich haben fünf Gemeinden nicht geantwortet.

Frage 1:

Aus der Antwort der Landesregierung in Drs. 8/766 geht hervor, dass zum 

01.07.2021, von 325 Spielhallen mit einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 Spielhallenge­

setz Sachsen-Anhalt (SpielhG LSA), 100 Spielhallen in Sachsen-Anhalt über eine 

Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 11 Abs. 2 SpielhG LSA verfügen. Welche Befrei­

ungen von der Erfüllung einzelner Anforderungen wurden in diesen Fällen zuge­

lassen? Bitte aufschlüsseln nach Anforderung und Landkreis.

Antwort auf Frage 1:

Die nächste offizielle Datenerhebung erfolgt zum 1. Juli 2022. Die nachfolgende Tabelle 

berücksichtigt daher den Stand vom 1. Juli 2021 und enthält darüber hinaus die nach 

derzeitigem Kenntnisstand seit dem 1. Juli 2021 ausgelaufenen Härtefall-Erlaubnisse 

und/oder geschlossenen Härtefall-Spielhallen (letzte Zeile der unten angefügten Tabelle).



Stadt oder Land­
kreis

Stand: 01.07.2021

Mehrfach­
konzessio­
nen
(§ 2 Abs. 4
Nr. 6)

Anzahl
Standorte1 2 3 4
Mehrfach­
konzessi­
onen*

Unter- 
schreitung 
Mindestab­
stand zwi­
schen 
Spielhallen 
(§ 2 Abs. 4 
Nr. 5)

Unter- 
schreitung 
Mindestab­
stand zu 
Kinder- 
und Ju­
gendein­
richtungen 
(§ 2 Abs. 4 
Nr. 7)

insge­
samt,
ohne
Doppel

LHS Magdeburg 7 5 11 17 25
Stadt Halle (Saale) 6 4 0 2 8
Stadt Dessau-Roß­
lau

4 4 0 0 4

Altmarkkreis Salz­
wedel

0 0 1 2 3

LK An halt-Bitter­
feld

2 2 0 2 4

LK Börde 2 2 0 4 5
Burgenlandkreis 8 7 0 5 10
LK Harz 4 4 2 6 10
LK Jerichower
Land

2 2 0 2 4

LK Mansfeld-Süd­
harz

2 2 0 3 4

Saalekreis 8 6 0 0 8
Salzlandkreis 5 3 0 6 11
LK Stendal 0 0 0 1 1
LK Wittenberg 2 2 0 1 3
Gesamt 52 43 14 50 100
Darüber hinaus 
seit dem
01.07.2021 ausge­
laufen/geschlos­
sen

7 7 2 2 7

1 Hinweis: Anzahl Standorte Mehrfachkonzession < als Anzahl Spielhallen Mehrfach­

konzession, da an einem Standort mehrere Spielhallen

2- fach-Konzession = 1 Spielhalle als Mehrfachkonzession, 1 Spielhalle bleibt = 1 Stand­

ort

3- fach-Konzession = 2 Spielhallen als Mehrfachkonzession, 1 Spielhalle bleibt = 1 

Standort

4- fach-Konzession = 3 Spielhallen als Mehrfachkonzession, 1 Spielhalle bleibt = 1 

Standort



Gibt es Anwendungshinweise des Landesverwaltungsamts bezüglich des 

„angemessenen Zeitraums“ gemäß § 11 Abs. 2 SpielhG LSA und wenn ja, welche? 

Wie lange laufen die zum Stand 01.07.2021 bestehenden Erlaubnisse nach § 2 

Abs. 1 i. V.m.§ 11 Abs. 2 SpielhG LSA noch?

Frage 2:

Antwort auf Frage 2:

Die Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Anwendungshin­
weise „angemesse­
ner Zeitraum“

Mehrfachkonzes­
sion
(§ 2 Abs. 4 Nr. 6)

Unterschreitung 
Mindestabstand 
zwischen Spiel­
hallen
(§ 2 Abs. 4 Nr. 5)

Unterschrei­
tung
Mindestab­
stand zu Kin­
der- und Ju­
gendeinrich­
tungen
(§ 2 Abs. 4 Nr.
7)

Rundverfügung des 
Landesverwal­
tungsamtes vom 
01.02.2017

5 Jahre 
(30.06.2022)
mit Verpflichtung 
drei Kontrollen 
jährlich;
ggf. Verlängerung 
unter bestimmten 
Voraussetzungen 
und mit Zustim­
mung Landesver­
waltungsamt

5 Jahre 
(30.06.2022)
mit Verpflichtung 
drei Kontrollen 
jährlich;
ggf. Verlängerung 
unter bestimmten 
Voraussetzungen 
und mit Zustim­
mung Landesver­
waltungsamt

max. 15 Jahre;
mit Verpflich­
tung zu regel­
mäßigen Kon­
trollen

Rundverfügung des 
Landes verwal- 
tungsamtes vom 
31.05.2021

Aufhebung der 
Verlängerungsop­
tion; keine Verlän­
gerung nach Aus­
laufen der Härte­
fallregelung;
Info, dass aktuell 
keine Umsetzung 
der Übergangsre­
gelung nach § 29 
Absatz 4 GlüStV 
2021 beabsichtigt 
ist

Aufhebung der 
Verlängerungsop­
tion; keine Verlän­
gerung nach Aus­
laufen der Härte­
fallregelung



Wie aus o.a. Übersicht ersichtlich, laufen die Erlaubnisse für die Härtefall-Spielhallen mit 

Mehrfachkonzession und mit Unterschreitung des Mindestabstandes zu anderen Spiel­

hallen grundsätzlich zum 30. Juni 2022 aus. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Sie 

bestehen am 1. Juli 2022 nicht mehr.

Lediglich für vier Härtefall-Spielhallen mit Mehrfachkonzession bestehen über den 

30. Juni 2022 hinaus noch Erlaubnisse; diese laufen bis Dezember 2022, Februar 2023, 

Dezember 2024 und in einem Fall unter Widerrufsvorbehalt bis Juni 2032.

Die Erlaubnisse für die Härtefall-Spielhallen mit Unterschreitung des Mindestabstandes 

zu Kinder- und Jugendeinrichtungen, die nicht gleichzeitig unter Spalte 2 oder 3 fallen 

und deren Erlaubnisse am 1. Juli 2022 bestehen, laufen mehrheitlich bis Juni 2032.

Frage 3:

Hat das Landesverwaltungsamt Auslegungshilfen für den Begriff „unbillige 

Härten" gemäß §11 Abs. 2 SpielhG LSA gegeben und wenn ja, wie lauten diese?

Antwort auf Frage 3:

Nach den Anwendungshinweisen in der Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes 

vom 1. Februar 2017 wurde bei den sogenannten Bestandsspielhallen dem Grunde nach 

von dem Vorliegen eines Härtefalls im Sinne der Regelung des § 11 Absatz 2 

Spielhallengesetz Sachsen-Anhalt (SpielhG LSA) ausgegangen.

Frage 4:

In wie vielen Fällen haben Genehmigungsbehörden, bei der Annahme „unbilliger 

Härten" ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, dass keine Befreiung nach §11 

Abs. 2 SpielhG LSA zugelassen wurde? Bitte im Verhältnis zu den zugelassenen 

Befreiungen angeben.

Antwort auf Frage 4:

Bei der Annahme „unbilliger Härte“ wurde in keinem Fall das Ermessen dahingehend 

ausgeübt, dass keine Befreiung nach § 11 Absatz 2 SpielhG LSA zugelassen wurde.



Frage 5:
Welche Anforderungen werden an ein Sozialkonzept und an den Jugendschutz von 

Spielhallen gestellt, die über eine Erlaubnis nach § 2 Abs. 1 i. V. m. §11 Abs. 2 

SpielhG LSA verfügen?

Antwort auf Frage 5:

Grundsätzlich gelten für alle Spielhallen-Erlaubnisse, einschließlich für die mit Härtefall- 

Erlaubnis, nach § 2 Absatz 1 i.V. m. § 11 Absatz 2 SpielhG LSA die bestehenden 

Anforderungen an Sozialkonzepte nach dem Spielhallengesetz Sachsen-Anhalt und dem 

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV; jetzt GlüStV 2021). Darüber hinausgehende 

Anforderungen an Sozialkonzepte wurden für die Härtefall-Spielhallen mit einer 

Ausnahme nach § 2 Absatz 4 Nummer 7 SpielhG LSA für den Sekundarschulbereich 

verfügt. In den vorgenannten Fällen gilt: „Der Spielhallenbetreiber hat ein Sozialkonzept 

zu entwickeln, in dem explizit dargelegt wird, mit welchen Maßnahmen sozialschädliche 

Auswirkungen des Spiels auf Minderjährige verhindert werden sollen, die durch die Lage 

in der Nähe einer Sekundarschule verursacht werden könnten. Die zuständigen 

Behörden haben durch regelmäßige Kontrollen sicherzustellen, dass neben den 

Regelungen zum Jugend- und Spielerschutz nach § 4 SpielhG LSA sowie den 

Anforderungen an die äußere Gestaltung von Spielhallen nach § 5 SpielhG LSA auch die 

vorgenannten Regelungen des Sozialkonzeptes durch den Spielhallenbetreiber 

umgesetzt werden.“ (Rundverfügung des Landesverwaltungsamtes vom 1. Februar 

2017).

Frage 6:

Wie viele Kontrollen wurden durch die zuständigen Behörden in den Jahren 2019, 

2020, 2021 in den Spielhallen in Sachsen-Anhalt durchgeführt? Bitte aufschlüsseln 

nach Jahr und Landkreis.

Antwort auf Frage 6:

Die Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Stadt oder Landkreis 2019 2020 2021
LHS Magdeburg 57 0 5
Stadt Halle (Saale) 15 24 29
Stadt Dessau-Roßlau 8 0 0



Altmarkkreis Salzwe­
del

9 7 6

LK Anhalt-Bitterfeld 24 32 14
LK Börde 20 14 12
Burgenlandkreis 61 49 41
LK Harz 47 58 56
LK Jerichower Land 21 9 5
LK Mansfeld-Südharz 23 19 10
Saalekreis 59 31 17
Salzlandkreis 25 35 23
LK Stendal 22 7 8
LK Wittenberg 24 20 19
Gesamt 415 305 245

Frage 7:

Wie viele Ordnungswidrigkeiten nach § 10 SpielhG LSA wurden dabei jeweils 

festgestellt? Bitte nach Ordnungswidrigkeit, Jahr, Landkreis und Rechtsfolge 

aufschlüsseln.

Antwort auf Frage 7:

Die Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Stadt oder Land­
kreis

2019 2020 2021

LHS Magdeburg 0 0 0
Stadt Halle (Saale) 2;

§ 10 Abs. 1 Nr. 2,
4;

Bußgeld

4;
§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 

4;
Bußgeld

2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 2; 

Bußgeld

Stadt Dessau-Roß- 
lau

0 0 0

Altmarkkreis Salzwe­
del

1;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4; 

Bußgeld

0 0

LK Anhalt-Bitterfeld 2;
§ 10 Abs. 1 Nr.

10;
Bußgeld

2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 1; 

Bußgeld

1;
§ 10 Abs. 1 Nr. 

10;
Bußgeld

LK Börde 0 0 0
Burgenlandkreis 5;

§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 
5,6, 7; 

Bußgeld

6;
§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 

4, 6, 8, 10, 11; 
Bußgeld

2;
gegenwärtig in 

Bearbeitung



LK Harz 2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 8; 

Bußgeld

4;
§ 10 Abs. 1 Nr. 7, 

8;
Bußgeld

0

LK Jerichower Land 0 2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 

6,7; 
ohne

0

LK Mansfeld-Süd­
harz

0 0 0

Saalekreis 0 0 0
Salzlandkreis 1;

§ 10 Abs. 1 Nr. 7,
8;

Aufforderung

2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 

7,8;
Aufforderung,

Bußgeld

2;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 

7, 8;
Aufforderung,

Bußgeld
LK Stendal 1;

§ 10 Abs. 1 Nr. 6; 
Bußgeld

0 0

LK Wittenberg 1;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4; 

Bußgeld

1;
§ 10 Abs. 1 Nr. 4; 

Bußgeld
Gesamt 15 20 8

Frage 8:

Wurde bei den Kontrollen von der Möglichkeit der Testspiele mit Minderjährigen 

gern. § 9 Abs. 1 SpielhG LSA Gebrauch gemacht?

Antwort auf Frage 8:

In zwei Fällen wurde von der Möglichkeit der Testspiele mit Minderjährigen Gebrauch 

gemacht.

Frage 9:

Wie schätzt die Landesregierung die bisherige Kontrolldichte der Spielhallen durch 

die zuständigen Behörden hinsichtlich des Jugend- und Spielerschutzes ein?

Antwort auf Frage 9:

Die Kontrolldichte der Spielhallen ist von vielen Faktoren, wie z. B. der Anzahl der 

Spielhallen und Flärtefall-Spielhallen, Personalkapazitäten sowie seit 2020 von 

coronabedingten Schließungen der Spielhallen und ggf. (Sonder-)Aufgaben der 

Gemeinden abhängig. Eine allgemeine Einschätzung der Kontrolldichte ist aus



vorgenannten Gründen nur schwer möglich, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Pandemiejahre 2020 und 2021. Insoweit sind die Zahlen der Jahre 2019, 2020 und 2021 

nicht repräsentativ und nur bedingt belastbar.

Vorschriften zur Häufigkeit undAnzahl der Kontrollen je Spielhalle und Jahr bestehen nur 

für die sogenannten Härtefall-Spielhallen mit einer Erlaubnis nach § 11 Absatz 2 SpielhG 

ISA, wobei auch diese nicht in allen Fällen umgesetzt werden konnten. Ergänzend wird 

auf die Antworten auf die Fragen 2, 6 und 10 verwiesen.

Die Kontrolldichte der Spielhallen durch die zuständigen Behörden reicht von „gar nicht“ 

bis „gut“.

Frage 10:

Wie wird die Personalkapazität für die Kontrollen der zuständigen Behörden 

beurteilt? Wird diese als ausreichend für flächendeckende Kontrollen 

eingeschätzt?

Antwort auf Frage 10:

Die Personalkapazität für die Kontrollen spiegelt sich unter anderem in der Anzahl der 

Kontrollen wieder. Die Beurteilung der Personalkapazität für Kontrollen der zuständigen 

Behörden reicht von „nicht ausreichend“ bis „gut“.

Soweit die Beurteilung „nicht ausreichend“ vorgenommen wird, ist, wie bereits in der 

Antwort auf Frage 9 ausgeführt, die Personalkapazität für regelmäßige und 

flächendeckende Kontrollen zumeist nicht ausreichend. Hierbei kann davon 

ausgegangen werden, dass dies insbesondere für die beiden Pandemiejahre 2020 und 

2021 auf Grund der Zuweisung von Sonderaufgaben an Behördenmitarbeiter gilt.

Frage 11:

Wie schätzt die Landesregierung die Umsetzung der jeweiligen Sozialkonzepte der 

Spiel hallen in Sachsen-Anhalt ein?



Antwort auf Frage 11:

Vorschriften zum Sozialkonzept sind in den § 3 SpielhG ISA und § 6 GlüStV 2021 

enthalten. Die Umsetzung der Sozialkonzepte wird von den zuständigen Behörden in der 

Regel als angemessen bzw. beanstandungsfrei beurteilt. Es dürfte jedoch davon 

auszugehen sein, dass die zuständigen Behörden insoweit zumeist lediglich die Vorlage 

des jährlichen Berichts zum Sozialkonzept und die Schulungsnachweise prüfen und 

inhaltliche Prüfungen vor Ort unter anderem, mangels suchtfachlicher Kenntnisse nicht 

bzw. nicht ausreichend erfolgen.

Frage 12:

Wie viele Spielhallen, die über eine Erlaubnis verfügen, sind inzwischen an das 

bundesweite Spielersperrsystem OASIS angeschlossen? Wie viele Spiel hallen 

sind noch nicht angeschlossen? Wie sichern letztere die Einhaltung der 

bundesweiten Sperre?

Antwort auf Frage 12:

Vorweg ist anzumerken, dass das Antragsverfahren zum Anschluss an das bundesweite 

Spielersperrsystem OASIS noch nicht abgeschlossen ist. Ein Teil der Anträge ist noch in 

Bearbeitung (diese haben eine Antragsbestätigung). Für diese ist aber ebenfalls zeitnah 

ein Anschluss an OASIS vorgesehen. Aktuell (Stand: 25. Mai 2022) sind ca. 280 

Spielhallen in Sachsen-Anhalt an das bundesweite Spielersperrsystem OASIS 

angeschlossen. Die übrigen ca. 45 Spielhallen sind noch nicht angeschlossen. Bis zum 

Anschluss an das bundesweite Sperrsystem OASIS ist eine Abfrage für die 

Spielhallenbetreiber über das System nicht möglich.

Frage 13:

Wie schätzt die Landesregierung die Effektivität des Spielerschutzes in Hinblick 

auf den aktuellen Umsetzungsstand der Spielersperre für den Bereich Online- 

Glücksspiel ein?

Antwort auf Frage 13:

Spielersperren wurden bereits mit dem Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in 

Deutschland (GlüStV) vom 15. Dezember 2011, welcher am 1. Juli 2012 in Kraft trat, 

eingeführt. Das Land Hessen (zunächst das Hessische Ministerium des Innern und für



Sport, später das Regierungspräsidium Darmstadt) ist gemäß § 23 Absatz 1 Satz 1 in 

Verbindung mit. § 8 Abs. 1 GlüStV mit der Errichtung und Unterhaltung eines 

übergreifenden Sperrsystems zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der 

Glücksspielsucht beauftragt worden.

Zum Anschluss verpflichtet waren Spielbanken, Veranstalter von Sportwetten und 

Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential. Vermittler von öffentlichen 

Glücksspielen waren verpflichtet, an dem bundesweiten Sperrsystem mitzuwirken, sofern 

sie entsprechende Glücksspiele an die genannten Veranstalter vermitteln.

Mit dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)) wurde der Kreis der zum Anschluss an 

das Spielersperrsystem OASIS Verpflichteten deutlich ausgeweitet und betrifft jetzt die 

nachstehenden Glücksspielanbieter:

- Betreiber von Spielhallen (mit Geld- und Warenspielgeräten),

- Veranstalter (und Vermittler) von Sportwetten,

- Anbieter von Lotterien, die häufiger als zweimal pro Woche veranstaltet werden,

- Betreiber von Spielbanken,

- gewerbliche Spielvermittler,

- Pferdewetten im Internet,

- Buchmacher,

- Veranstalter von Online-Casinospielen,

- Veranstalter von Online-Poker,

- Veranstalter von virtuellen Automatenspielen im Internet sowie

- Aufsteller von Geld- oder Warenspielgeräten in Gaststätten.

Die Möglichkeit, durch eine Spielersperre von der Spielteilnahme ausgeschlossen zu 

werden, trägt zum aktiven Spielerschutz bei. Spielsüchtige oder spielsuchtgefährdete 

Personen können so dauerhaft vor den Gefahren des Glücksspiels geschützt werden. 

Zur effektiven Verminderung von Spielsuchtgefahren war es daher sinnvoll, das Sperr­

system auf möglichst viele Formen des Glücksspiels auszudehnen. Erkenntnisse zur 

Veränderung der Effektivität von Spielersperren im Hinblick auf den aktuellen 

Umsetzungsstand liegen nicht vor.
























